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K U N D M A C H U N G 

gemäß § 60 (4) TGO 2001 

 

 

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 2 und 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, 

zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 112/2023, des § 1 des Tiroler 

Abfallgebührengesetzes, LGBl. Nr. 36/1991, des § 1 des Tiroler Hundesteuergesetzes, LGBl. 

Nr. 3/1980, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 26/2017, sowie des § 1 Abs. 1 des Tiroler 

Gebrauchsabgabegesetzes, LGBl. Nr. 78/1992, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 110/2002, 

wird durch den Gemeinderat der Marktgemeinde Wattens verordnet: 

 

Artikel I 

Die vom Gemeinderat der Marktgemeinde Wattens am 10.11.2022 beschlossene und am 

14.11.2022 kundgemachte Kanalgebührenverordnung der Marktgemeinde Wattens, wird 

aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 09.11.2023 geändert wie folgt: 

1. Die Anschlussgebühr nach § 2 Abs. 3 beträgt 6,66 Euro je m³ der Bemessungsgrundlage.  

2. Die Benützungsgebühr nach § 4 Abs. 1 beträgt 2,65 Euro je m³ Wasserverbrauch. 

 

Artikel II 

Die vom Gemeinderat der Marktgemeinde Wattens am 10.11.2022 beschlossene und am 

14.11.2022 kundgemachte Wasserbenützungsgebührenverordnung der Marktgemeinde 

Wattens, wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 09.11.2023 geändert wie folgt: 

1. Die Anschlussgebühr nach § 2 Abs. 3 beträgt Euro 1,84 je m³ der Bemessungsgrundlage.  

2. Die Wasserbenützungsgebühr nach § 3 Abs. 1 beträgt Euro 1,19 je m³ Wasserverbrauch. 

3. Die Zählergebühr beträgt vierteljährlich wie folgt: 

für einen 3 m³ Wasserzähler       3,47 Euro 

für einen 7 m³ Wasserzähler       4,08 Euro 

für einen 20 m³ Wasserzähler     6,41 Euro 

für einen 80 m³ Wasserzähler     24,20 Euro 

für eine 100 m³ Wasserzähler     26,82 Euro 

für einen Verbundzähler 50 m³     39,03 Euro 

für einen Verbundzähler 80 m³    39,03 Euro 

für einen 50 m3 Verbundzähler mit Impulsgeber  49,63 Euro 

für einen 80 m3 Verbundzähler mit Impulsgeber  49,63 Euro 

für einen 3 m3 mit Impulsgeber    14,07 Euro 

für einen 7 m3 mit Impulsgeber    14,67 Euro 

für einen 20 m3 mit Impulsgeber    17,00 Euro 

für einen 80 m3 mit Impulsgeber    34,80 Euro 

für einen 100 m3 mit Impulsgeber    37,42 Euro 
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Artikel III 

Die vom Gemeinderat der Marktgemeinde Wattens am 11.11.2021 beschlossene und am 

17.11.2021 kundgemachte Abfallgebührenordnung der Marktgemeinde Wattens, wird aufgrund 

des Gemeinderatsbeschlusses vom 09.11.2023 geändert wie folgt: 

 

1. Die Grundgebühr nach § 4 Abs. 2 beträgt jährlich: 

 für Haushalt pro Person    26,11 Euro / = 100 % 

 für sonstige Gebührenpflichtige   62,65 Euro / = 100 % 

  

2. Für die weitere Gebühr nach § 5 Abs. 2 gelten nachstehende Gebührensätze: 

 
Die weitere Gebühr beträgt  

a) für Restmüll ………………….…………. 0,49 Euro pro kg 

b) für Bioabfall ………………………….…. 0,22 Euro pro kg 

 

Weitere Tarife: 

a) für reinen Bauschutt je m³ ………...………. 20,- Euro 

bis zur Höchstmenge von 2 m³ pro Jahr 

 

b) für PKW-Reifen …………………………… 2,20 Euro pro Reifen ohne Felge 

                                                                  3,70 Euro pro Reifen mit Felge 

 

c) Nachkauf von Restmüllsäcken 60 Liter … 4,43 Euro 

d) für Sperrmüll……………………………….. 0,30 Euro pro kg 

 

Artikel IV 

Die vom Gemeinderat der Marktgemeinde Wattens am 10.11.2022 beschlossene und am 

14.11.2022 kundgemachte Verordnung über die Erhebung einer Hundesteuer der 

Marktgemeinde Wattens, wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 09.11.2023 geändert 

wie folgt: 

 

1. Die Höhe der Steuer für einen Hund nach § 2 Abs. 1 beträgt 84,- Euro. 

2. Der Mehrbetrag für das Halten von mehreren Hunden nach § 2 Abs. 2 beträgt 180,- Euro. Der 

erhöhte Steuersatz nach § 2 Abs. 2 für jeden weiteren Hund beträgt somit jährlich 180,- Euro. 

3. Der verminderte Steuersatz nach § 4 Abs. 1 beträgt 42,- Euro. Der verminderte Steuersatz nach 

§ 4 Abs. 2 für jeden weiteren Hund beträgt somit jährlich 82,- Euro. 

 

 

Artikel V 

Die vom Gemeinderat der Marktgemeinde Wattens am 10.11.2022 beschlossene und am 

15.11.2022 kundgemachte Verordnung über die Erhebung der Friedhofsgebühren der 

Marktgemeinde Wattens, wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 09.11.2023 geändert 

wie folgt: 

 
1. Die Grabstättengebühr nach § 2 Abs.1 (10-Jahresbeträge) beträgt: 
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Art der Grabstätte Laufzeit 

Jahre 

Teil I  

Euro 

Teil II 

Euro 

Teil III 

Euro 

Einzel-Reihengrab 10 118,-  155,- 171,- 

Einzel-Randgrab 10 155,-  188,- 209,- 

Familien-Reihengrab 10 307,-  377,- 416,- 

Familien-Reihengrab 3-fach 10 460,-    

Familien-Randgrab 10 377,-  450,- 499,- 

Familien-Randgrab 3-fach 10 560,-   

Einzel-Wandgrab 10 256,-   340,- 

Familien-Wandgrab 10 598,- 1.005,- 832,- 

Familien-Wandgrab mit Nische 10       1.005,- 1.230,- 1.008,- 

Urnennische  10  155,- 171,- 

Gruft mit 3 Kammern 10 697,-   

Gruft mit 9 Kammern 10 2.075,- 2.994,-  

 

  

2. Die Friedhofserhaltungsgebühr nach § 3 beträgt: 

21,- Euro 

 

3. Die Leichenhallengebühr nach § 4 beträgt: 
     

Aufbahrung 101,- Euro 

Aufbahrung (Kinder bis 10 Jahre)   51,- Euro 

 

4. Die Totengräbergebühr nach § 5 beträgt: 

 

Normallegung auf 1,80 m 362,- Euro 

Normallegung auf 1,80 m (Kinder bis 10 Jahre) 181,- Euro 

Tieflegung auf 2,20 m 478,- Euro 

Tieflegung auf 2,20 m (Kinder bis 10 Jahre) 239,- Euro 

Tieflegung auf 2,60 m 599,-Euro 

Tieflegung auf 2,60 m (Kinder bis 10 Jahre) 300,- Euro 

Tieferlegung im Zusammenhang mit einer Beerdigung pro 40 cm 155,- Euro 

Beisetzung einer Urne in Nische 53,- Euro 

Beisetzung einer Urne in Erde    104,- Euro 

Beisetzung in einer Gruftkammer mit Kammerverschluss 300,- Euro 
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Exhumierung bis 10 Jahre nach Beerdigung 543,- Euro 

Exhumierung über 10 Jahre nach Beerdigung 412,- Euro 

 

 

5. Die sonstige Gebühr nach § 6 beträgt: 

 

Einmalige Pauschale für Lieferung und  

Verlegung der Grabumrandung aus Naturstein - Einzelgrab 688,- Euro 

 - Familiengrab 964,- Euro 

Urnenabdeckplatte aus Porphyr für Urnenanlage 1 176,- Euro 

Urnenabdeckplatte aus Granit für Urnenanlage 2 339,- Euro 

 

 

 

Artikel VI 

Diese Verordnung tritt mit 01.01.2024 in Kraft. 

 

 

 

Für den Gemeinderat: 

Der Bürgermeister 
MMag. Lukas Schmied 

 

 

 

 An Amts/Kundmachungstafel  

 angeschlagen am:  28.11.23 

 abzunehmen am:   13.12.23 

 abgenommen am: ……..…….. 

 

 
 

 

 

 

 

Dieses Dokument wurde von MMag. Lukas Schmied elektronisch gefertigt und amtssigniert. 

Prüfung unter http://www.wattens.com/Amtssignatur 

Signatur aufgebracht am 28.11.2023 
 
 

 


